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Vermerk über den Aufstellungsbeschluss
Die Änderung des Flächennutzungsplans wurde am 30.06.2022 
durch die Gemeindevertreterversammlung der Gemeinde 
Kloster Lehnin beschlossen.

Kloster Lehnin, ………………………………       (Siegel)            …………………………….……
Unterschrift

Vermerk über den Abwägungsbeschluss
Die Gemeindevertreterversammlung der Gemeinde Kloster 
Lehnin hat die Stellungnahmen der Behörden, Träger 
öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am ...............2023 
geprüft. Von der Öffentlichkeit wurden keine Anregungen 
vorgebracht. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Kloster Lehnin, ………………………………       (Siegel)            …………………………….……                                                                                                                                               
Unterschrift

Vermerk über den Feststellungsbeschluss
Die Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung 
................. wurde am ................. von der 
Gemeindevertreterversammlung der Gemeinde Kloster Lehnin 
beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt.

Kloster Lehnin, ………………………………       (Siegel)            …………………………….……                                                                                                                                               
Unterschrift

Genehmigungsvermerk
Die Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplanes in 
der Fassung vom .................2023 wurde mit verfügung der 
oberen Verwaltungsbehörde vom .................2023 ohne / mit 
Maßgaben und Hinweise erteilt.

Kloster Lehnin, ………………………………       (Siegel)            …………………………….……                                                                                                                                               
Unterschrift

Ausfertigungsvermerk
Es wird bestätigt, dass der Inhalt der Änderung des 
Flächennutzungsplans in der Fassung ................. mit dem hierzu 
ergangenen Beschluss der Gemeindevertreterversammlung der 
Gemeinde Kloster Lehnin vom ................. übereinstimmt.

Kloster Lehnin, ………………………………       (Siegel)            …………………………….……                                                                                                                                               
Unterschrift

Bekanntmachungsvermerk
Die Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplans 
sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden kann und über 
den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am ......................... im 
Amtsblatt für die Gemeinde Kloster Lehnin Nr. ......../ Jahrgang 
........ ortsüblich bekannt gemacht worden. In der 
Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen und weiter auf Fälligkeit 
und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen hingewiesen 
worden.

Die Änderung ist am ............................. rechtswirksam 
geworden.

Kloster Lehnin, ………………………………       (Siegel)            …………………………….……
Unterschrift

Zweckbestimmung Sonderbaufläche
hier: Solar
§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Änderungsbereiches
im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB

Solar

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich Bäume, die nach 
der Verordnung des Landkreises Potsdam-Mittelmark zum 
Schutz der Bäume und Feldgehölze als geschützte 
Landschaftsteil (Gehölzschutzsatzung Potsdam-Mittelmark – 
GehölzSchVO PM) geschützt sind. Ein Beseitigen ist nur nach 
Zustimmung durch die zuständigen Stellen zulässig.

Der Geltungsbereich ist durch bestehende 
Kompensationsmaßnahmen betroffen, die sich aus 
Planfeststellungsbeschlüssen und anderen Bauleitplänen 
ergeben. Die Maßnahmen sind dabei im Westen des Flurstücks 
76/3 und im Süden des Flurstücks 327, jeweils Flur 1, gelegen.

Der Geltungsbereich wird im Nordosten kleinflächig durch ein 
Hochwasserrisikogebiet HQ extrem betroffen. Ein Teil dieser 
Flächen ist darüber hinaus als Hochwasserrisikogebiet HQ 100 
eingeordnet.

Realisierungen von Vorhaben sind nur zulässig, wenn 
sichergestellt ist, dass die Zugriffsverbote der §§ 39 und 44 
BNatSchG nicht eintreffen werden.

Die Errichtung bestimmter baulicher Anlagen im, unmittelbar am 
und innerhalb von 5 m um Gewässer bedarf nach § 87 Abs. 1 
BbgWG der wasserrechtlichen Genehmigung durch die untere 
Wasserbehörde.

Der Planbereich berührt ein Bodendenkmal i. S. v. § 2 Abs. 1, 2 
Nr. 4 i. V. m. § 3 Abs. 1 BbgDSchG. Die Bestimmungen des 
BbgDSchG sind zu beachten. Die Realisierung von 
Bodeneingriffen im betroffenen Bereich ist erst nach Abschluss 
archäologischer Dokumentations- und Bergungsmaßnahmen in 
organisatorischer und finanzieller Verantwortung des Bauherrn 
(§ 9 Abs. 3 und 4, 7 Abs. 3 und 4 BbgDSchG) und Freigabe 
durch die Denkmalschutzbehörde zulässig.
Eine denkmalrechtliche Erlaubnis der unteren 
Denkmalschutzbehörde ist im jeweiligen 
Genehmigungsverfahren (denkmalrechtliche Erlaubnis gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 5 BbgDSchG bzw. denkmalrechtliche Erlaubnis i. R. 
eines erforderlichen Baugenehmigungsverfahrens gem. § 9 Abs. 
1 BbgDSchG i. V. m. § 20 Abs. 1 BbgDSchG;) erforderlich.
Im Vorgriff von erdbewegenden Maßnahmen muss eine 
denkmalrechtliche Erlaubnis bei der unteren 
Denkmalschutzbehörde beantragt werden.

Innerhalb des Geltungsbereichs der Änderung des 
Flächennutzungsplans sind beidseitig der Kreisstraße 6949 die 
Anbauverbotszone sowie die Anbaubeschränkungszone gemäß 
§ 24 BbgStrG zu beachten.

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich Bäume, die nach 
der Verordnung des Landkreises Potsdam-Mittelmark zum 
Schutz der Bäume und Feldgehölze als geschützte 
Landschaftsteil (Gehölzschutzsatzung Potsdam-Mittelmark – 
GehölzSchVO PM) geschützt sind. Ein Beseitigen ist nur nach 
Zustimmung durch die zuständigen Stellen zulässig.

Der Geltungsbereich ist durch bestehende 
Kompensationsmaßnahmen betroffen, die sich aus 
Planfeststellungsbeschlüssen und anderen Bauleitplänen 
ergeben. Die Maßnahmen sind dabei im Westen des Flurstücks 
76/3 und im Süden des Flurstücks 327, jeweils Flur 1, gelegen.

Der Geltungsbereich wird im Nordosten kleinflächig durch ein 
Hochwasserrisikogebiet HQ extrem betroffen. Ein Teil dieser 
Flächen ist darüber hinaus als Hochwasserrisikogebiet HQ 100 
eingeordnet.

Realisierungen von Vorhaben sind nur zulässig, wenn 
sichergestellt ist, dass die Zugriffsverbote der §§ 39 und 44 
BNatSchG nicht eintreffen werden.

Die Errichtung bestimmter baulicher Anlagen im, unmittelbar am 
und innerhalb von 5 m um Gewässer bedarf nach § 87 Abs. 1 
BbgWG der wasserrechtlichen Genehmigung durch die untere 
Wasserbehörde.

Der Planbereich berührt ein Bodendenkmal i. S. v. § 2 Abs. 1, 2 
Nr. 4 i. V. m. § 3 Abs. 1 BbgDSchG. Die Bestimmungen des 
BbgDSchG sind zu beachten. Die Realisierung von 
Bodeneingriffen im betroffenen Bereich ist erst nach Abschluss 
archäologischer Dokumentations- und Bergungsmaßnahmen in 
organisatorischer und finanzieller Verantwortung des Bauherrn 
(§ 9 Abs. 3 und 4, 7 Abs. 3 und 4 BbgDSchG) und Freigabe 
durch die Denkmalschutzbehörde zulässig.
Eine denkmalrechtliche Erlaubnis der unteren 
Denkmalschutzbehörde ist im jeweiligen 
Genehmigungsverfahren (denkmalrechtliche Erlaubnis gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 5 BbgDSchG bzw. denkmalrechtliche Erlaubnis i. R. 
eines erforderlichen Baugenehmigungsverfahrens gem. § 9 Abs. 
1 BbgDSchG i. V. m. § 20 Abs. 1 BbgDSchG;) erforderlich.
Im Vorgriff von erdbewegenden Maßnahmen muss eine 
denkmalrechtliche Erlaubnis bei der unteren 
Denkmalschutzbehörde beantragt werden.

Innerhalb des Geltungsbereichs der Änderung des 
Flächennutzungsplans sind beidseitig der Kreisstraße 6949 die 
Anbauverbotszone sowie die Anbaubeschränkungszone gemäß 
§ 24 BbgStrG zu beachten.

Umgrenzung von Flächen, die potenziell dem
Denkmalschutz unterliegen
(Bodendenkmal-Vermutungsfläche)

Umgrenzung von Flächen, die dem
Denkmalschutz unterliegen
(Bodendenkmal in Bearbeitung)
§ 5 Abs. 4 BauGB
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Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017, BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 
5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I. Nr. 348)

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990) vom 
18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 12.8.2025 (BGBl. I Nr. 189)

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 19. Mai 2016 
(GVBl.I/16, [Nr. 14]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28.September 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18])
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Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich Bäume, die nach 
der Verordnung des Landkreises Potsdam-Mittelmark zum 
Schutz der Bäume und Feldgehölze als geschützte 
Landschaftsteil (Gehölzschutzsatzung Potsdam-Mittelmark – 
GehölzSchVO PM) geschützt sind. Ein Beseitigen ist nur nach 
Zustimmung durch die zuständigen Stellen zulässig.

Der Geltungsbereich ist durch bestehende 
Kompensationsmaßnahmen betroffen, die sich aus 
Planfeststellungsbeschlüssen und anderen Bauleitplänen 
ergeben. Die Maßnahmen sind dabei im Westen des Flurstücks 
76/3 und im Süden des Flurstücks 327, jeweils Flur 1, gelegen.

Der Geltungsbereich wird im Nordosten kleinflächig durch ein 
Hochwasserrisikogebiet HQ extrem betroffen. Ein Teil dieser 
Flächen ist darüber hinaus als Hochwasserrisikogebiet HQ 100 
eingeordnet.

Realisierungen von Vorhaben sind nur zulässig, wenn 
sichergestellt ist, dass die Zugriffsverbote der §§ 39 und 44 
BNatSchG nicht eintreffen werden.

Die Errichtung bestimmter baulicher Anlagen im, unmittelbar am 
und innerhalb von 5 m um Gewässer bedarf nach § 87 Abs. 1 
BbgWG der wasserrechtlichen Genehmigung durch die untere 
Wasserbehörde.

Der Planbereich berührt ein Bodendenkmal i. S. v. § 2 Abs. 1, 2 
Nr. 4 i. V. m. § 3 Abs. 1 BbgDSchG. Die Bestimmungen des 
BbgDSchG sind zu beachten. Die Realisierung von 
Bodeneingriffen im betroffenen Bereich ist erst nach Abschluss 
archäologischer Dokumentations- und Bergungsmaßnahmen in 
organisatorischer und finanzieller Verantwortung des Bauherrn 
(§ 9 Abs. 3 und 4, 7 Abs. 3 und 4 BbgDSchG) und Freigabe 
durch die Denkmalschutzbehörde zulässig.
Eine denkmalrechtliche Erlaubnis der unteren 
Denkmalschutzbehörde ist im jeweiligen 
Genehmigungsverfahren (denkmalrechtliche Erlaubnis gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 5 BbgDSchG bzw. denkmalrechtliche Erlaubnis i. R. 
eines erforderlichen Baugenehmigungsverfahrens gem. § 9 Abs. 
1 BbgDSchG i. V. m. § 20 Abs. 1 BbgDSchG;) erforderlich.
Im Vorgriff von erdbewegenden Maßnahmen muss eine 
denkmalrechtliche Erlaubnis bei der unteren 
Denkmalschutzbehörde beantragt werden.

Innerhalb des Geltungsbereichs der Änderung des 
Flächennutzungsplans sind beidseitig der Kreisstraße 6949 die 
Anbauverbotszone sowie die Anbaubeschränkungszone gemäß 
§ 24 BbgStrG zu beachten.
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